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des Schulbetriebes, vermittelt nicht nur Behaglichkeit, sondern bietet
auch das gesündeste Raumklima. Der besonders in den Unterstufen noch
stark an das Elternhaus gebundene Schüler fühlt sich nicht in einem
leeren Saal von übertriebener Sachlichkeit, sondern in einer Schul-
« Stube ». Hervorzuheben ist auch die vorzügliche Akustik durch Schall-
dämmung, der Lehrer braucht nicht zu schreien und wird durch unlieb-
Samern Nachhall im Unterricht nicht gestört. Mit Holz schützt man die
•Wände auch am besten gegen den starken Verschleiss, die Reparatur-
möglichkeiten sind konstruktiv weder schwierig noch kostspieliger als
bei andern Bauweisen. Die Reinhaltung und die hygienischen Anforde-
rungen können bei geeignetem Vorgehen ebenfalls nicht nachteilig
bewertet werden.

Aus diesen Gründen muss sehr stark bezweifelt werden, ob es richtig
ist, einzelne Bauweisen für Schulzwecke zu bevorzugen und andere damit
in Nachteil zu versetzen. Wir wissen auf Grund der Erfahrungen aus
alten Beispielen, und deren gibt es in unserem Lande heute noch viele,
dass sich selbst zwei- bis dreistöckige Holzbauten durchaus bewähren.
Diese Tatsachen können mit einem behördlichen Erlass keineswegs ab-

getan werden, sie bleiben bestehen, ja sie können durch den heutigen
Stand der Technik und Baustoffindustrie noch zu vollkommenerer Aus-
Wirkung gesteigert werden. Es ist nicht zu leugnen, dass dem Ausmass
von Holzbauten Grenzen gezogen sind, und nichts wäre verfehlter, als
sie unbeachtet zu lassen. Die unangebrachte Massnahme, den Entwick-
lungsmöglichkeiten des Holzbaues von vornherein entgegenzutreten und
Schranken aufzuerlegen, über die er nicht hinaus darf, ist verfehlt.
Solche Fragen des Bauens dürften weit zweckmässiger der freischaf-
fenden Praxis zur Beurteilung überlassen bleiben. Das sind im wesent-
lichsten die primären Momente, die uns veranlassen, zur Sachlage
Stellung zu nehmen und die Meinung- zu vertreten, dass die getroffenen
Erlasse unbillig und daher nicht so ohne weiteres und stillschweigend
hingenommen werden können. Dem Gesetzgeber fehlen die genügenden
Beweise, um ein solches Machtwort zu sprechen.

Schliesslich würde es auch dem Staat als Waldbesitzer dienen,
wenn er dafür besorgt wäre, die Absatzgebiete für sein Produkt zu er-
weitern. <7., im « Holz ».
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Kantone.
Zürich. Als Adjunkt des Oberforstmeisters, an Stelle des zum Kreis-

forstmeister gewählten Adolf Marthaler, wird Horns A/wWer, von Winter-
thur, in Solothurn, Adjunkt der Forstwirtschaftlichen Zentralstelle der
Schweiz, gewählt.
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